
Sehr geehrte Bewohner, Angehörige, 
Bevollmächtige und gesetzliche Betreuer,

unsere pfl egerische Aufgabe ist es, Kontrakturen möglichst 
zu vermeiden bzw. die Restmobilität der Bewohner bei vor-
handenen Kontrakuren zu erhalten.
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Kontrakturen sind zu erkennen an:

1.  Bewegungsmöglichkeiten können eingeschränkt sein. 

2.  Verschiedene Handbewegungen oder Tätigkeiten können 
schwerer als sonst fallen.

3.  Um Schmerzen bzw. kontrakturbedingte Schmerzen zu  
vermeiden oder zu reduzieren, wird eine Schonhaltung  
eingenommen.

4.  Das Umfeld erkennt bei den Betroffenen Veränderungen  
an ihrer Haltung oder an ihren Bewegungen. 

Informationen zu Kontrakturen

•  Gelenkversteifungen dürfen als altersbedingte normale Ent-
wicklung gesehen werden. Man spricht erst dann von einer 
Kontraktur, wenn es durch Bewegungseinschränkung mit  
Funktionseinbußen zu Komplikationen in der Alltagsbewältigung 
kommt.

•  Verschiedene Erkrankungen oder Unfälle können Gelenke soweit 
schädigen, dass diese nur noch eingeschränkt beweglich sind. 
Häufige Auslöser sind ein Knochenbruch, ein Schlaganfall oder 
Verbrennungen mit Narbenbildung. 

•  Werden Gelenke über längere Zeit nicht bewegt, bilden sich 
Muskeln und Bänder zurück. Letztlich kann es zu einer völligen 
Gelenkversteifung kommen. Weder der Betroffene selbst noch  
die Pflegekräfte können solche versteiften Gelenke bewegen.

•  Eine Kontraktur kann die äußere Erscheinung von Gliedmaßen 
verändern, Hände, Füße oder etwa Schultern können verdreht 
aussehen. 

•  Betroffen können Personen sein, die an einer Gelenkentzündung 
leiden, wie Gicht oder Rheuma. Häufiger Auslöser ist auch 
Arthrose (Gelenkverschleiß). Muskelerkrankungen, Sehnen- und 
Bänderverletzungen können zu Gelenkversteifungen führen.

•  Eine Kontraktur kann sich auch als Spätfolge einer anderen Er-
krankung ausbilden. Etwa dann, wenn ein Betroffener Schmerzen 
hat und eine Schonhaltung einnimmt. Immobile Bewohner und 
Bewohner mit Schlaganfall können Kontrakturen entwickeln.

Kontrakturen können vermieden werden:

1.  Wie schon der Volksmund sagt: „Wer rastet, der rostet.“  
Die meisten Kontrakturen sind die Folge von Immobilität.

2.  Bei vorhandener Immobilität sollte man körperlich aktiv  
bleiben. 

3.  Eine Bewegung der Gelenke kann „aktiv“ durch den  
Betroffenen selbst erfolgen.

4.  Eine Bewegung der Gelenke kann „passiv“ durch die  
Pflegefachkraft/Pflegekraft oder einen externen Physio- 
therapeuten erfolgen, d. h. nicht durch den Betroffenen 
selbst.

5.  Bei Immobilität der Bewohner können ausgewogene  
Lagerungs- und Bewegungsintervalle zur Vermeidung  
von Kontrakturen sowie Erhaltung der Restmobilität  
der Gelenke bei Kontrakuren unterstützend angewandt 
werden.


